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KUNDMACHUNG

Wattens, am 12.11.2025

Kundmachung Verkehrskonzept Wattens Nordwest

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wattens hat in der Sitzung am 06.11.2025 einstimmig eine 
Verordnung beschlossen mit welcher Bereiche definiert werden, auf denen das Halten und Parken 
verboten wird und das Halten und Parken zeitlich beschränkt wird. 
Auf Grund des § 43 Abs. 1 lit. b der Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl Nr. 159/1960, in der 
derzeit gültigen Fassung, wird verordnet: 
§ 1 Regelung des ruhenden Verkehrs 
Innerhalb der in den Verordnungsplänen vom Ingenieurbüro HE Verkehrsplanung, Hirschhuber & 
Einsiedler FlexCo mit den Plannr. 24-049-01-VO H+P, 24-049-02-VO B, 24-049-03-VO C, 24-049-
04-VO D, 24-049-05-VO E, 24-049-06-VO F vom 30.09.2025 ersichtlichen Bereichen werden jene 
Verkehrsbeschränkungen, Verkehrsgebote und -verbote erlassen, die aus den Planunterlagen 
ersichtlich sind. 
Die genannten Planunterlagen des Ingenieurbüros HE Verkehrsplanung, Hirschhuber & Einsiedler 
FlexCo vom 30.09.2025 bilden einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung. 
§ 2 Kundmachung 
Diese Verordnung ist gemäß § 44 StVO 1960 durch Anbringung der entsprechenden 
Straßenverkehrszeichen kundzumachen. 
§ 3 Inkrafttreten 
Gemäß § 44 Abs. 1 StVO 1960 tritt die Verordnung mit Anbringung der Straßenverkehrszeichen in 
Kraft. Der Zeitpunkt der erfolgten Anbringung ist in einem Aktenvermerk (§ 16 AVG) festzuhalten

Mit freundlichen Grüßen An Amts/Kundmachungstafel 
angeschlagen am …………..…
abgenommen am: ……..……...

Der Bürgermeister
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